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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1978

Norm

MSchG §1

MSchG §4

UWG §9 C1

Rechtssatz

Sind in einer kombinierten Marke auch Bestandteile enthalten, die für sich allein mangels Kennzeichnungskraft nicht

registrierungsfähig wären und für die auch keine Verkehrsgeltung erlangt wurde, so kann der alleinige Gebrauch

dieser Bestandteile durch einen Dritten keinen Eingriff in das geschützte Markenrecht bedeuten ("Pferde - Boutique").
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Beisatz: Resch und frisch. (T1) Veröff: ÖBl 1992,218

4 Ob 80/93

Entscheidungstext OGH 13.07.1993 4 Ob 80/93
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